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Amt der 0.6. landesregierung 

Verf(Präs) - 300074/3 - Hag 

8undesgesetz, mit dem das 

Kraftfahrliniengesetz 1982 

geändert wird (KflG-No­

velle 1985); 

Entwurf - Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 

1017 W i e  n 

Linz, am 28. Juni 1985 

DVR.0069264 

uetri�d Gi:iSETZENl VVLJi1. 
i ZI _. ___ .... _. _______ � __ .. __ __ -GEI�9_2' 

Datum: 

/} 

3. JULI 1985 

VerteiIL:-:.5::'::':::':C:=:f=:��::::=.J 

cd fC1.aj.AM r/l,J'C� 
fJ 

In der 8eilage werden 25 Mehrabdrucke der h. Stellungnahme 

zu dem vom 8undesministerium für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr versandten Gesetzentwurf übermittelt. 

25 8eilagen 

Für die o.ö. Landesregierung: 

H ö r t e n h u b  e r 

Landesamtsdirektor 

Für die Richtigkeit 

der AusfFrtigung: 

X-� --' 
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Amt der 0.6. Landesregierung 

Verf (Präs) - 300074/3 - Hag 

Bundesgesetz, mit dem das 

Kraftfahrliniengesetz 1982 

geändert wird (KflG-No­

velle 1985); 

Entwurf - Stellungnahme 

Zu Zl. 42.100/4-11/4/85 vom 3. Mai 1985 

An das 

Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

Liechtensteinstraße 3 

1090 W i e  n 

Linz. am 28. Juni 1985 

DVR.0069264 

Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt sich, zu dem mit der 

do. Note vom 3. Mai 1985 versandten Gesetzentwurf wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Im Gegensatz zum Vorblatt sowie zu den Erläuternden Be-

merkungen. wonach - falls dies aus Gründen der Wirtschaft­

lichkeit geboten erscheint - auch ein gsY�Lng�L Schienener­

satz verkehr durch Omnibusse erfaßt werden soll. wird im 

Gesetzentwurf lediglich der Lä������� Ersatz von Schienen­

kursen durch Omnibusse normiert. 

Eine gänzliche Herausnahme eines dauernden Schienenersatz­

verkehrs aus der Konzessionspflicht im Bereich des Kraft­

fahrlinienrechtes erscheint nach h. Auffassung nicht 

gerechtfertigt. Es wird angeregt. daß Vorhaben betreffend 

Kraftfahreinrichtungen. die den Schienen verkehr ständig er-

setzen sollen. unter Nachweis der Un vertretbarkeit der 
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Erbringung der Schienen leistung nach kaufmännischen Grund­

sätzen der Behörde unter Bekanntgabe der Fahrstrecke zur 

PrQfung und Genehmigung vorgelegt werden. 

Kraftfahreinrichtungen die lediglich einzelne Schienenkurse 

ersetzen. sollten unter Nachweis der Unvertretbarkeit der 

Erbringung der Schienen leistung nach kaufmännischen 

Grundsätzen der Behörde unter Bekanntgabe der Fahrstrecke 

zur PrQfung angezeigt werden. 

25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u . e. dem Präsi­

dium des Nationalrates Qbermittelt. 

FQr die 0 .6. Landesregierung 

H 6 r t e n h u b  e r 

Landesamtsdirektor 

FQr die niCh

.

tigkeit 

der AU'r�g, 
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